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Ehrungsordnung des Musikvereins Ehrstädt-Hasselbach 1968 e.V. 
 
Alle Bezeichnungen sind geschlechtsneutral. 
 
§1 Ehrungen 
(1) Die Ehrungen erfolgen gemäß der jeweilig gültigen Ehrungsordnung des 

Blasmusikverbandes. 
(2) Details hierzu sind beim Verband erhältlich. 


